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V e r o r d n u n g
zur Änderung der Verordnung über das

Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen

Vom 6. Juli 2017

Aufgrund des § 7 Abs. 7 in Verbindung mit § 8 Abs. 1 und 5
bis 7 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 5 Satz 2 des
Gesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1245), und in Verbin-
dung mit § 4 Abs. 1 und 2 Satz 1 des Niedersächsischen Raum-
ordnungsgesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 252), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 2. März 2017
(Nds. GVBl. S. 53), wird verordnet:

Artikel 1

Die Anlage 2 (zu § 1 Abs. 1) — Zeichnerische Darstellung —
der Verordnung über das Landes-Raumordnungsprogramm
Niedersachsen in der Fassung vom 8. Mai 2008 (Nds. GVBl.
S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom
1. Februar 2017 (Nds. GVBl. S. 26), wird entsprechend der als
Anlage dieser Verordnung beigefügten Karte wie folgt geän-
dert:

Bei den Vorranggebieten Haupteisenbahnstrecke (Abschnitt 4.1.2
Ziffer 03) wird von den Strecken Hannover-Hamburg und Han-
nover-Bremen der bisher nicht realisierte Neubauabschnitt
(Y-Trasse) gestrichen.

Artikel 2

Das Fachministerium wird ermächtigt, die Verordnung über
das Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen in der
nunmehr geltenden Fassung mit neuem Datum bekannt zu
machen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseiti-
gen.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft.

Hannover, den 6. Juli 2017

Die Niedersächsische Landesregierung

W e i l M e y e r
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V e r o r d n u n g
zur Änderung der Niedersächsischen Verordnung
über die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten

an öffentlichen Schulen

Vom 6. Juli 2017

Aufgrund des § 60 Abs. 5 Satz 1 des Niedersächsischen Be-
amtengesetzes vom 25. März 2009 (Nds. GVBl. S. 72), zuletzt
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 20. Dezember 2016
(Nds. GVBl. S. 308), wird verordnet:

Artikel 1

Die Niedersächsische Verordnung über die Arbeitszeit der
Beamtinnen und Beamten an öffentlichen Schulen vom 14. Mai
2012 (Nds. GVBl. S. 106), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 7. Dezember 2015 (Nds. GVBl. S. 340), wird wie folgt ge-
ändert:

1. In § 6 Abs. 2 Sätze 1 und 2 wird jeweils das Wort „zwölf“
durch die Zahl „15“ ersetzt.

2. In § 11 Halbsatz 1 werden die Worte „eines ärztlichen Gut-
achtens“ durch die Worte „einer ärztlichen Untersuchung“
ersetzt.

3. In § 27 Satz 1 Halbsatz 1 werden die Worte „eines ärztlichen
Gutachtens“ durch die Worte „einer ärztlichen Untersu-
chung“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2017 in Kraft.

Hannover, den 6. Juli 2017

Die Niedersächsische Landesregierung

Für die Kultusministerin

W e i l H e i n e n - K l j a j i c



Nds. GVBl. Nr. 12/2017, ausgegeben am 13. 7. 2017

235

V e r o r d n u n g
zur Änderung der Verordnung 

über die staatliche Anerkennung
von Kur- und Erholungsorten

Vom 30. Juni 2017

Aufgrund des § 9 Abs. 7 des Niedersächsischen Kommunal-
abgabengesetzes in der Fassung vom 20. April 2017 (Nds. GVBl.
S. 121), wird verordnet:

Artikel 1

§ 6 Abs. 1 der Verordnung über die staatliche Anerkennung
von Kur- und Erholungsorten vom 22. April 2005 (Nds. GVBl.
S. 124), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. Novem-
ber 2012 (Nds. GVBl. S. 465), wird wie folgt geändert:

1. Der bisherige Satz 1 wird einziger Satz.

2. Satz 2 wird gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft.

Hannover, den 30. Juni 2017

Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

L i e s

Minister
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V e r o r d n u n g
zur Änderung der Vergabeverordnung-Stiftung

Vom 6. Juli 2017

Aufgrund des Artikels 12 Abs. 1 Nrn. 4 und 6 des Staatsver-
trages über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für
Hochschulzulassung vom 8. März/5. Juni 2008 (Nds. GVBl.
2010 S. 47, 228) in Verbindung mit § 9 Satz 2 des Niedersäch-
sischen Hochschulzulassungsgesetzes (NHZG) vom 29. Januar
1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 15. Dezember 2015 (Nds. GVBl. S. 384), und
des § 9 Satz 1 Nr. 1 NHZG wird verordnet:

Artikel 1

Die Vergabeverordnung-Stiftung vom 21. Mai 2008 (Nds.
GVBl. S. 181), zuletzt geändert durch Artikel 2 § 15 des Geset-
zes vom 12. November 2015 (Nds. GVBl. S. 307), wird wie folgt
geändert:

1. Im 1. Abschnitt des Ersten Teils wird nach § 2 der folgende
§ 2 a eingefügt:

„§ 2 a

Vollständig automatisierter Erlass von Bescheiden,
Bekanntgabe von Bescheiden

(1) Bescheide können vollständig durch automatische
Einrichtungen erlassen werden, wenn für die Entscheidung
weder ein Ermessen noch ein Beurteilungsspielraum be-
steht. 

(2) 1Abweichend von § 41 Abs. 2 a Satz 3 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (VwVfG) gilt ein zum Abruf be-
reitgestellter Bescheid am dritten Tag nach Absendung der
elektronischen Benachrichtigung über die Bereitstellung
des Bescheides an die abrufberechtigte Person als bekannt
gegeben. 2Im Zweifel hat die Stiftung den Zugang der Be-
nachrichtigung nach Satz 1 nachzuweisen. 3Gelingt der
Nachweis nicht, so gilt der Bescheid in dem Zeitpunkt
als bekannt gegeben, in dem die abrufberechtigte Person
den bereitgestellten Bescheid abgerufen hat. 4§ 41 Abs. 2 a
Sätze 4 und 5 VwVfG findet keine Anwendung.“

2. In § 4 Abs. 1 Satz 3 wird das Wort „Stiftung“ nach den
Worten „Bewertungsvorschläge der“ durch das Wort „Zen-
tralstelle“ ersetzt. 

3. In § 10 Abs. 1 Satz 3 werden das Wort „erstellen“ durch
das Wort „erlassen“ und die Worte „zu versenden“ durch
die Worte „bekannt zu geben“ ersetzt. 

4. In der Anlage 1 (zu § 1 Satz 2) werden die Worte „Biologie“
und „Psychologie“ gestrichen.

Artikel 2
1Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in

Kraft. 2Auf Vergabeverfahren, die sich auf Semester vor dem
Wintersemester 2017/18 beziehen, sind die bisherigen Vor-
schriften weiterhin anzuwenden.

Hannover, den 6. Juli 2017

Niedersächsisches Ministerium
für Wissenschaft und Kultur

H e i n e n - K l j a j i c

Ministerin
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V e r o r d n u n g
zur Änderung der Hochschul-Vergabeverordnung 

Vom 6. Juli 2017

Aufgrund des § 9 Satz 1 Nr. 1 des Niedersächsischen Hoch-
schulzulassungsgesetzes vom 29. Januar 1998 (Nds. GVBl. S. 51),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezem-
ber 2015 (Nds. GVBl. S. 384), wird verordnet:

Artikel 1

Die Hochschul-Vergabeverordnung vom 22. Juni 2005
(Nds. GVBl. S. 215), zuletzt geändert durch Verordnung vom
19. Juni 2014 (Nds. GVBl. S. 158), wird wie folgt geändert:

1. § 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„1Die Hochschulen können im Zulassungsverfahren eine
eidesstattliche Versicherung darüber verlangen, welche Stu-
dienzeiten Bewerberinnen und Bewerbern an deutschen
Hochschulen verbracht und welche Studienabschlüsse sie
dort erreicht haben.“

2. § 5 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Bewerberinnen und Bewerber ist ein Bescheid über
die Zulassung oder die Ablehnung in Textform (§ 126 b
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) zu erteilen.“

b) Es werden die folgenden Sätze 5 bis 9 angefügt:

„5Bescheide nach Satz 1 können vollständig durch auto-
matische Einrichtungen erlassen werden, wenn für die
Entscheidung weder ein Ermessen noch ein Beurtei-
lungsspielraum besteht. 6Abweichend von § 41 Abs. 2 a
Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) gilt
ein zum Abruf bereitgestellter Bescheid am dritten Tag
nach Absendung der elektronischen Benachrichtigung
über die Bereitstellung der Daten an die abrufberech-
tigte Person als bekannt gegeben. 7Im Zweifel hat die
Stiftung den Zugang der Benachrichtigung nach Satz 6
nachzuweisen. 8Gelingt der Nachweis nicht, so gilt der
Bescheid in dem Zeitpunkt als bekannt gegeben, in
dem die abrufberechtigte Person den bereitgestellten
Bescheid abgerufen hat. 9§ 41 Abs. 2 a Sätze 4 und 5
VwVfG findet keine Anwendung.“

3. § 5 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Worte „erstellen und zu ver-
senden“ durch die Worte „erlassen und bekannt zu
geben“ ersetzt.

bb) In Satz 5 werden die Worte „§ 5 Abs. 2, 5 Satz 1,
Abs. 6 und 7 Satz 1 die Bestimmungen der Absätze 2
bis 12“ durch die Worte „§ 5 Abs. 2, 5 Sätze 1 und 5
bis 9, Abs. 6 und 7 Satz 1 die Bestimmungen der
Absätze 2 bis 13“ ersetzt.

b) In Absatz 12 Sätze 1 und 2 wird jeweils die Jahreszahl
„2017“ durch die Jahreszahl „2018“ ersetzt. 

c) Es wird der folgende Absatz 13 angefügt: 

„(13) 1Bescheide können vollständig durch automati-
sche Einrichtungen erlassen werden, wenn für die Ent-
scheidung weder ein Ermessen noch ein Beurteilungs-
spielraum besteht. 2Abweichend von § 41 Abs. 2 a Satz 3
VwVfG gilt ein zum Abruf bereitgestellter Bescheid am
dritten Tag nach Absendung der elektronischen Benach-
richtigung über die Bereitstellung der Daten an die ab-
rufberechtigte Person als bekannt gegeben. 3Im Zweifel
hat die Stiftung den Zugang der Benachrichtigung nach
Satz 6 nachzuweisen. 4Gelingt der Nachweis nicht, so
gilt der Bescheid in dem Zeitpunkt als bekannt gege-
ben, in dem die abrufberechtigte Person den bereitge-
stellten Bescheid abgerufen hat. 5§ 41 Abs. 2 a Sätze 4
und 5 VwVfG findet keine Anwendung.“

4. § 15 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Freie Studienplätze in einem höheren, zulassungs-
beschränkten Semester werden in nachstehender Reihen-
folge an Bewerberinnen und Bewerber vergeben,

1. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die
in ihrer Person liegen, eine besondere Härte bedeuten
würde,

2. die im gleichen Studiengang

a) im zentralen Vergabeverfahren für einen Vollstudien-
platz zugelassen sind und bereits an dieser Hoch-
schule für einen Teilstudienplatz eingeschrieben sind
oder waren,

b) bereits an dieser Hochschule für einen Teilstudien-
platz eingeschrieben sind oder waren,

c) an einer anderen deutschen Hochschule, einer Hoch-
schule eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum eingeschrieben sind oder waren,

d) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungs-
rechtlich deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt
an einer ausländischen Hochschule, die nicht unter
Buchstabe c fällt, eingeschrieben sind oder waren,

e) für das erste Semester zugelassen worden sind und
in ein höheres Semester eingestuft werden können
oder

3. die sonstige Gründe geltend machen.“

Artikel 2

1Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft. 2Auf Vergabeverfahren, die sich auf Semester vor dem
Wintersemester 2017/18 beziehen, sind die bisherigen Vor-
schriften weiterhin anzuwenden.“

Hannover, den 6. Juli 2017

Niedersächsisches Ministerium
für Wissenschaft und Kultur

H e i n e n - K l j a j i c

Ministerin
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